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I. Sachverhalt und Anträge 

1. Die am 12. Juli 1979 eingegangene und am 6. Februar 1980 

veröffentlichte (Veröffentlichungs-Nr. 0 007 527) 

europäische Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Not-

leuchte", für weiche Proiritäten vom 28. Juli 1978 und 

18. April 1979 aus Voranmeldungen in der Bundesrepublik 

Deutschland in Anspruch genommen sind, wurde durch Ent-

scheidung der PrUfungsabteilung 041 des Europäischen Pa-

tentamts vom 30. Juni 1981 zurflckgewiesen. 

Der Entscheidung lagen der am 16. April 1980 eingegangene 

unabhängige Anspruch. 1 und die ursUng1ich eingereichten 

und veröffentlichten abhängigen AnsprUche 3 bis 17 zu-

grunde. 

Die ZurUckweisung wird damit begrUndet, daB sich der erste 

Teil des Kennzeichens (MaBnahmen zur Erzielung einer glei-

chmaBigen Beleuchtungsstärke) in einer bloBen aus der DE-

C- 217 720 bereits bekannten Aufgabenstellung erschöpfe 

Ünd der zweite Teil des Kennzeichens lediglich besage, 

einen den Ausstrahlungswinkel auf einen vorgegebenen Wert 

begrenzenden Ref lektor und/oder eine Blendeneinrichtung 

anzuordnen, wobei sich die angefflhrte Formel für den Aus-

strahlungswinkel unmittelbar aus der DE-C- 217 720 ergebe. 

SchlieBlich könne in der Spezifizierung einer seit langem 

bekannte Leuchte (DE-C- '217 720) als Notleuchte keinerlei 

erfinderische Tätigkeit erkannt werden. 

Auch die Ausbildung der Notleuchte nach den abhängigen An-

sprUchen lasse keine erfinderische Tätigkeit erkennen. 

Die Anmeldung sei daher gestützt auf Art. 56 und 84 EPU 
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zurUckzuweisen. 

Zu dem anmelderseitigen Vorbringen in der Eingabe vom 

29. Dezember 1980, wonach mehrere Notleuchten in einem 

soichen Abstand anzuordnen seien, daB die Beleuchtungs-

bereiche benachbarter Leuchten aneinanderstoBen, wird 

in der Zuruckweisungsentscheidung dahingehend Stellung 

genoinmen, daB diese MaBnahme auf ein Notbeleuchtungs-

verfahren abzieie, dem zwar gegebenenf ails eine erf in-

derische Tätigkeit zuerkannt werden könne, das jedoch 

in den ursprflngiichen Unterlagen nicht off enbart sei. 

2. Gegen die Entscheidung Uber die ZurUckweisung der An-

meldung hat die Beschwerdefflhrerin am 28. Juli 1981 

unter Entrichtung der BeschwerdegebUhr Beschwerde em-

gelegt und diese Beschwerde in dem am 28. Oktober 1981 

eingegangenen Schriftsatz unter gleichzeitiger Vorlage 

einer neuen, noch geltenden Fassung für den Anspruch 1 

begrUndet. Der geitende Anspruch 1 hat unter EinfUhrung 

einer Gliederung im kennzeichnenden Teii folgenden Wort-

laut: 

1. Notbeleuchtung aus in Abstand angeordneten Not-

leuchten mit einer Lichtqueiie mit im wesentiichen 

gleichmäBiger Abstrahlcharakteristik, dadurch ge-

kennzeichnet, daB 

a) mehrere Notieuchten - bei denen durch die 

Ausbildun.g des Ref lektors und/oder durch Vor-

satz refraktierender Elemente die Lichtab- 
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strahiung derart verändert wird, daB in 

einer Nutzebene eine gleichinâBige Beleuch-

tungsstärke erzielt wird und 

b) die einen Ref lektor (3) und/oder eine Blen-

deneinrichtung (6) aufweisen, durch die die 

Ausstrahlungswinkel auf einern Winkel kleiner/ 

gleich dem gemäB folgender Formel definier-

ten Winkel '3 max. begrenzt ist: 

cost7 max=

TIO)Blend. 

c) aufeinanderfolgend so angeordnet sind, daB 

die Beleuchtungsbereiche benachbarter Leuch-

ten aneinanderstoBen, ohne sich zu flberlap-

pen, urn längs der Nutzebene eine gleichrnäBige 

Beleuchtungsstärke zu erzielen. 

Zurn Nachweis einer vermeintlich ausreichenden Offen-

barung des kennzeichnenden Merkrnals C) in den ur-

sprünglichen Unterlagen verweist die Beschwerde-

fUhrerin in der Beschwerdebegrflndung auf Ausfüh-

rungen in der Beschreibung ab Zeile 13 der Seite 

2 bis Zeile 15 auf Seite 3. 

In einem Bescheid des Berichterstatters der Kainmer 

gemäB Art. 110 (2) EPU wurden erhebliche Bedenken 

gegen eine ausreichende Off enbarung des Merkmals 

C) in den ursprünglichen Unterlagen (Art. 123 (2) 

EPU) und gegen eine fUr Patenterteilung ausreichen- 
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de erfinderische Tätigkeit eine Notleuchte mit 

den technischen Merkmalen aus den kennzeichnenden 

Gruppen a) und b) des Anspruchs 1 (Art. 56 EPU) 

gelten gemacht. Auf diesen Bescheid hat die Be- 

schwerdefUhrerin mit der Eingabe vom 11. Juni 1982 

das Patentbegehren in unveränderter Fassung auf-

rechterhalten und zum Beleg einer ausreichenden Of-

fenbarung des Merkmals C) in den ursprUnglichen 

Unterlagen nochmals auf die zitierten Passagen auf 

den Seiten 2 und 3 der Beschreibung verwiesen. 

3. Die Beschwerdefflhrerin beantragt, die Zurflckwei-

sung aufzuheben, die Patentfähigkeit des Anmeldungs-

gegenstandes auf der Grundlage des am 28. Oktober 

eingegangenen Anspruchs 1 und der ursprUnglichen 

AnsprUche.3 bis 17 festzustellen und die Patenter-

teilung zu beschlieBen. 

II. Entscheidungsgrtinde 

1. Die Beschwerde entspricht den Art. 106 bis 108 und 

der Regel 64 EPU. Die Beschwerde ist daher zuläs-

sig. 

2. Die Gestanitung einer einzelnen Notleuchte gemäB den 

in den Gruppen a) und b) enthaltenen Merkmalen ist 

in den ursprünglichen Unterlagen ausreichend of fen-

bart, vgl. dort die Anspriiche 1 und 2. 

Es ist zu UberprUfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 

1 durch die Aufnahme des Merkamis c) und der daraus 
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resultierendenAbänderung der Gattung von einer 

Notleuchte in eine Notbeleuchtung aus in Abstand 

angeordneten Notleuchten Uber den Inhalt der An-

meldung in der ursprUngiich eingereichten Fassung 

hinausgeht (Art. 123 (2) EPtJ). 

Die ursprünglichen Unterlagen sind praktisch auf 

die bauliche Gestaitung einer Notleuchte ausge-

richtet. So lautet der Titel der Anmeldung "Not-

leuchte". Sämtliche ursprUngliche Ansprflche be-

ziehen sich auf eine Notleuchte und Gegenstand der 

Figurenbeschreibung ist ebenf ails nur eine Not-

leuchte. In diesem Zusainmenhang ist für die nach-

folgenden AusfUhrungen festzustelien, daB bereits 

der von einer einzigen Notléuchte ausgeleuchtete 

Bereich als "Nutzfiäche" (S. 4, Z. 3 und 6, S. 5, 

Z. 5, Anspruch 6) oder ais "Nutzebene" (ursprflng-

licher Anspruch 1) bezeichnet wird. 

Für eine evtl. Of fenbarüng des Merkmals c) kommen 

daher nur die von der BeschwerdeftJhrerin angezo-

genen Textstellen auf den Seiten 2 und 3 der Be-

schreibung in Betracht. 

Nach ailgemeinen Ausfflhrungen über Notbeieuchtungen 

auf den S. 1 und 2 bis Z. 12 wird in dem in Z. 13 

auf S. 2 beginnenden Satz lediglich die Feststellung 

getroff en, daB bei Notbeleuchtungen infoige der ge-

ringen zur Verfügung stehenden elektrischen Lei- 

stungen die einzelnen Leuchten nur eine geringe Licht-

stärke aufweisen können und zudem noch einen groBen 



Abstand voneinander aufweisen mUssen, wodurch die 

Ausstrahlung (gemeint ist wohi die Ausleuchtung) 

z.B. eines F1uchtgages sehr erschwert werde. Die-

ser Textstelle ist mithin un Hinblick auf das Merk-

mal c) nur die Selbstverständlichkeit zu entneh-

men, daB es zur Ausleuchtung eines gröBeren Ob-

jektes (Fluchtgang) mehrerrNot1euchten bedarf, 

ohne Uber den Abstand der einzelnen Leuchten von-

einander etwas KiflgIkretes  auszusagen. 

Das gleiche gilt für den nächsten Absatz (S. 2, 

Z. 4 v.u. bis S. 3, Z. 2). Diese Textstelle be- 

inhaltet in erster Linie die Wiedergabe der kenn-

zeichnenden Merkmale des ursprfinglichen und veröf-

fnetlichten Anspruchs 1, daB. nämlich durch die 

Ausbildung des Ref lektors und/oder Vorsatz refrak-

tierender Elemente die Lichtabstrahlung derart ver-

ändert wird., daB in einer Nutzebene eine gleichmä-

Bige Beleuchtungsstärke erzielt wird." 

Wie bereits festgestellt, bezieht sich der ur-

sprUngliche Anspruch 1 lediglich auf eine Notleuch-

te mit einer Lichtquelle mit im wesentlichen gleich-

mäBiger Ausstrahlungscharakteristik. Die weitere 

Angabe in diesem Absatz, daB die eben angefUhrten 

Merkmale. einer Leuchte die Schwierigkeiten mit den 

bislang verwendeten Normalleuchten für Notbeleuch-

tungszwecke beheben, verinittelt ebenfalls keine 

Aussage Uber den Abstand einzelner Leuchten gemäB 

dem Merkmal C). Die in Rede stehenden Schwierigkei- 

ten erwachsen gemäB den AusfUhrungen auf S. 2, Z. 8 ff 
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daraus, daB bislang Notleuchten in grundsätzlich 

gleicher Weise aufgebaut worden sind wie Leuchten 

für die normale Innenbeleuchtung (ungleichmal3ige 

Beleuchtungsstärke in der Nutzebene und Vermeidung 

lediglich der psychologischen Blendung und nicht 

der physiologischen Blendung, siehe hierzu auch 

S. 2, Z. 3 - 7). 

Der in Z. 3 auf S. 3 beginnende Satz rechtfertigt 

ebensowenig die Off enbarung des Merkmals c), da 

er nur den Unterschied der gleichmäBigen Aus1euch 

tung einer Nutzfläche mit Hilfe einer einzigen (an-

meldungsgemàBen) Leuchte zu einer gleichmàBigen 

Ausleuchtung mit Hilfe mehrerer Leuchten für Nor-

malbeleuchtung herausstellt. Dieser Satz lautet 

folgendermaBen: 

Die Erzielung einer gleichmäBigen Beleuchtungs-

stärke in einem groBflächigen Gebiet (Nutzfläche) 

durch nur eine Leuchte stelit dabei etwas völlig 

anderes dar als die gleichmäBige Ausleuchtung eines 

Raulns bei Normalbeleuchtung, bei der entsprechend 

viele Lichtquellen in relativ geringern Abstand 

vorgesehen sind, deren Strahiengang sich überlagert, 

urn zu einer mehr oder wenigner g1eichmBigen Aus-

leuchtung zu führen." 

Dieser Satz kann beim Fachmännischen Leser nur die 

Vorstellung erwecken, daB eine einzige nach der an-

meldungsmäBigen Lehre gestaltete Notleuchte in der 

Lage ist ein groBflächiges Gebiet gleichmäBig aus-

z'uleuchten, wozu es bei Verwendung von Leuchten 
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für Normalbeleuchtung meherer Leuchten bedarf, 

von denen die einen die Bereiche aufhellen, die 

von den anderen weniger ausgeleuchtet werden. 

Der sich anschliel3ende in Z. 9 auf 2. 3 begin- 

nende Satz bringt dann lediglich die Feststellung, 

dáil "bei einer Notbeleuchtung, bei der die einzel-

nen Leuchten sehr weit yoneinander entfernt sein 

inüssen (aus dem vorstehend angegebenen Grund: ge-

ringe zur Verfugung stehende elektrische Leistung), 

eine gleichmäBige Beleuchtungsstàrke durch Uber1a-

gerung des Lichtes meherer Lichtquellen nicht re-

alisierbar ist." 

Es ist daher den Ausführungen in den Z. 3 bis 12 

auf S. 3 nicht einmal das Merkmal zu entnehmen, daB 

entsprechend der anmeldungsgemäBen Lehre gestal-

tete Notleuchten in soichen Abständen voneinander 

angeordnet werden sollen, daB sich ihre Beleuch-

tungsbereiche nicht überlappen und schon garnicht 

die Vorschrift, daB diese aneinanderstoBen sollen. 

Letztlich ist der nächste in Z. 13 beginnende und 

bis zum Ende der S. 3 reichende Satz im Zusammen-

hang mit den angestrebten Wirkungen (Vermeidung 

einer Blendung und Schaffung ausreichender Seh-

verhältnisse in der Nutzflâche) nur auf die Verhält-

nisse bei einer einzigen Notleuchte zugeschnitten, 

siehe den letzten Satzteil, wonach "unmittelbar 

unterhaib der Lampe die gleiche Beleuchtungsstärke 

vorhanden ist wie in einigen Metern Abstand." 
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Es findet sich somit in den gesarnten ursprUng-

lichen Unterlagen kein Hinweis, weicher das kenn-

zeichnende Merkrnal c) des Anspruchs 1 als hinrei-

chend of fenbart erkennen lassen könnte. 

Die Patentanmeldung ist mithin in einer Weise ab-

geändert worden, daB ihr Gegenstand nunrnehr über 

den Inhalt der ursprflnglich eingereichten Fassung 

hinausgeht. Dies stelit einen VerstoB gegen Art. 

123 (2) EPU dar. 

Der geltende Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar. 

Mit dern Anspruch 1 fallen auch die auf ihn rückbe-

zogenen Ansprflche 3 - 17 (ursprungliche Nurnerie-

rung). 

Bei dieser Sachlage kann eine Untersuchung dartiber 

dahingestelit bleiben, ob durch die Hinzuftigung 

des Merkinals c) dein Anmeldungsgegenstand Uberhaupt 

zur Patentfähigkeit hätte verhoif en werden können 

oder ob es sich hierbei urn ein rein fachrnännisches 

Vorgehen handelt, falls in einem gröl3eren Bereich 

(Fluchtgang) mehrere anrneldungsgernäBe Notleuchten 

zu installieren sind. 

Da in Rahrnen der sonstigen Offenbarung in den ur-

sprflnglichen Unterlagen und ira Hinblick auf den in 

Verfahren befindlichen Stand der Technik patentf a-

hige Merkrnale nicht erkennbar sind, - die Karurner 

schlieSt sich den diesbezUglichen AusfUhrungen des 

Berichterstatters ira Bescheid von 24. März 1982 an - 
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sah sich die Karnxner auBerstande, der Beschwer-

defUhrerin Empfehlungen für die Formulierung von 

Ansprflchen zu unterbreiten. 

III. Entscheidungsformel 

Aus. den dargelegten GrUnden halt die Kammer die 

Beschwerde für nicht begründet. 

Es wird daher wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

J. Rflckerl 	 R. Kaiser 


